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Erwägungsgrund 6:

anstatt: „Die verschiedenen Posten der Personalausgaben sollten festgelegt werden, 
zusammen mit den Regeln für die Berechnung, Verbuchung und Erstattung der 
Personalkosten im Allgemeinen und bei einer teilzeitigen Abordnung oder bei Werkverträgen 
auf Stundenbasis im Besonderen. Außerdem sollte angegeben werden, wie die besonderen 
Regeln für die Förderfähigkeit von Personalkosten mit dem in Artikel 19 der Verordnung 
(EU) Nr.1299/2013 festgelegten Pauschalsatz für Personalkosten kombiniert werden können.“ 

muss es heißen: „Die verschiedenen Posten der Personalausgaben sollten festgelegt werden, 
zusammen mit den Regeln für die Berechnung, Verbuchung und Erstattung der 
Personalkosten im Allgemeinen und bei einer teilzeitigen Abordnung oder bei Werkverträgen 
auf Stundenbasis im Besonderen.“ 

 

Artikel 3 Absatz 5:

anstatt: „Bei teilzeitiger Abordnung gemäß Absatz 4 Buchstabe a stellt der Arbeitgeber für 
jeden Mitarbeiter ein Dokument aus, in dem der für das Vorhaben aufgewendete Prozentsatz 
der Arbeitszeit festgelegt ist.“ 

muss es heißen: „Bei teilzeitiger Abordnung gemäß Absatz 4 Buchstabe a stellt der 
Arbeitgeber für jeden Mitarbeiter ein Dokument aus, in dem der für das Vorhaben 
aufzuwendende Prozentsatz der Arbeitszeit festgelegt ist.“ 

 

Artikel 3 Absatz 7: 

anstatt: „Die förderfähigen Personalkosten für Personen, die laut dem 
Beschäftigungsdokument auf Stundenbasis tätig sind, werden berechnet, indem die tatsächlich 
für das Vorhaben aufgewendeten Arbeitsstunden mit dem im Beschäftigungsdokument 
vereinbarten und anhand eines Arbeitszeiterfassungssystems ermittelten Stundensatz 
multipliziert werden.“ 
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muss es heißen: „Die förderfähigen Personalkosten für Personen, die laut dem 
Beschäftigungsdokument auf Stundenbasis tätig sind, werden berechnet, indem die tatsächlich 
für das Vorhaben aufgewendeten und anhand eines Arbeitszeiterfassungssystems ermittelten 
Arbeitsstunden mit dem im Beschäftigungsdokument vereinbarten Stundensatz multipliziert 
werden.“ 

 

Artikel 4 Unterabsatz 1 Buchstabe e: 

anstatt: „allgemeine Buchführung innerhalb der Empfängereinrichtung;“ 

muss es heißen: „allgemeine Buchführung innerhalb der Einrichtung des Begünstigten;“ 
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